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verursacht wird, sind die Bürger kaum in
der Lage, das System zu verstehen und
zu beurteilen, wie hoch ihre Belastung
durch die EU ist. Zudem beschädigen
die Rabatte, die einzelnen Ländern ge-
währt werden, das Fairnessempfinden.
Weiterhin wird das gegenwärtige Bei-
tragssystem für das sogenannte „Juste
Retour"-Denken mitverantwortlich ge-
macht. Damit ist das Problem einer ein-
seitigen Fokussierung nationaler Vertre-
ter auf eine vorteilhafte Bilanz von Bei-
tragszahlungen und Rückflüssen aus
dem EU-Haushalt gemeint. Dieses Den-
ken wirkt sich zu Lasten von Politikfel-
dern aus, die europäische öffentliche
Güter darstellen und nicht zu messba-
ren Rückflüssen an die Mitgliedstaaten
führen, sehr wohl aber einen europäi-
schen Mehrwert produzieren (z.B.
Außenpolitik).

In der Debatte über eine Reform
nimmt die Einführung einer EU-Steuer
dabei eine besonders prominente Rol-
le ein. Diese ist in der Vergangenheit
häufig in der Wissenschaft und Politik
vorgeschlagen wurden. Die Optionen
für die Ausgestaltung einer EU-Steuer
sind vielfältig. Sie kann ein Zuschlag
auf bestehende Steuern in den Mit-
gliedstaaten sein (beispielsweise auf
die Mehrwert-, Einkommen- oder Kör-
perschaftsteuer), die Übertragung be-
stehender Steuern an die EU (beispiels-
weise Mineralöl-, Tabak- oder Alkohol-
steuern), oder die Einführung einer völ-
lig neuen Steuer (Kerosinsteuer oder
CO2-Abgabe).

Theoretische Diskussion

Das Hauptargument für eine EU-
Steuer stellt zweifelsohne deren höhe-
re Sichtbarkeit für die Bürger dar. Ihre
Befürworter versprechen sich demnach,
dass durch die zunehmende Transpa-
renz die Einbindung der Bürger in die
EU-Politik zunimmt, was letztlich nicht

nur deren Unterstützung für die europä-
ische Integration erhöht, sondern auch
den Druck auf die EU-Ebene hinsichtlich
einer wirtschaftlichen Haushaltsfüh-
rung erhöht. Hierzu ist jedoch kritisch
anzumerken, dass viele der oben ge-
nannten Steueroptionen für den Steuer-
zahler kaum fühlbar sind, und somit
kaum zu einer Erhöhung der Sichtbar-
keit beitragen können. Zudem muss
sich Haushaltsdisziplin keineswegs
zwangsläufig als Ergebnis einer EU-
Steuer einstellen, da die Kontrolle der
europäischen Politik durch die Bürger
nicht so stark ausgeprägt ist wie auf na-
tionaler Ebene, sodass die Sanktionie-
rungsmaßnahmen für eine „schlechte”
Haushaltspolitik begrenzt sind.

Weiterhin meinen Befürworter einer
EU-Steuer, durch die Beseitigung der
nationalen Beitragszahlungen das „Jus-
te Retour”-Denken begrenzen zu kön-
nen. Der Gehalt dieses Arguments ist je-
doch ebenfalls strittig: Da die nationa-
len Steuerbehörden weiterhin für die Er-
hebung einer EU-Steuer verantwortlich
wären (die EU wäre für keine der zur Dis-
kussion stehenden Optionen in der La-
ge, diese Aufgabe selber in die Hand zu
nehmen), wäre die Höhe der nationalen
Beitragslasten weiterhin einfach zu er-
mitteln.

Die Gegner der Einführung einer
steuerbasierten Finanzierung sehen
insbesondere die Gefahr einer steigen-
den Belastung der Bürger. So würde es
der verminderte Steuerwettbewerb
durch die Harmonisierung von Steuern
der EU-Ebene erlauben, Steuererhöhun-
gen durchzuführen, ohne Gefahr zu lau-
fen, dass dieses zu Verlagerungen von
Steuersubstrat innerhalb der EU führt.
Auch drohen versteckte Steuererhöhun-
gen, da eine aufkommensneutrale Ein-
führung einer EU-Steuer verlangen wür-
de, dass der Wegfall der nationalen Bei-
tragszahlungen über Steuersenkungen
an die Bürger weitergegeben wird;
bleibt dies aus, erhöht sich unter dem
Strich die Belastung der Bürger.

Weiterhin betont die wissenschaftli-
che Literatur zum Fiskalföderalismus,
dass nationale Präferenzunterschiede
bei der Harmonisierung von Steuern zu

Nicht erst seit den aufreibenden Ver-
handlungen über den EU-Finanzrahmen
für die Jahre 2007 bis 2013 ist der Re-
formbedarf des EU-Haushalts unstrittig.
In dem letztlich verabschiedeten Fi-
nanzrahmen wurde das bestehende Fi-
nanzierungssystem der Union, das so-
genannte Eigenmittelsystem, weitest-
gehend beibehalten. Dabei ist der Be-
griff Eigenmittel irreführend, denn tat-
sächlich finanziert sich die Union nur zu
einem geringen Umfang über Einnah-
men, über die sie selber die Kontrolle
hat (Zölle und Agrarabschöpfungen).
Die Haupteinnahmen stellen dagegen
faktische Beitragzahlungen der Mit-
gliedstaaten dar, die sich aus zwei
Quellen speisen. Zum einen sind dies
die Mehrwertsteuer-Eigenmittel, für die
ein einheitlicher Prozentsatz (Abruf-
satz) auf die harmonisierte nationale
Mehrwertsteuerbasis erhoben wird,
zum anderen die Bruttonationalein-
kommen (BNE)-Eigenmittel. Ein einheit-
licher Prozentsatz des nationalen BNE
liefert mit etwa zwei Dritteln den über-
wiegenden Anteil der Einnahmen.

Verkompliziert wird das Eigenmittel-
system durch den Britenrabatt, der im
Jahr 1985 auf Druck von Margaret That-
cher eingeführt wurde, um die Beitrags-
last des Vereinigten Königreichs zu sen-
ken. Zudem wurden in dem neuen Fi-
nanzrahmen Rabatte über reduzierte
Abrufsätze bei den Mehrwertsteuerei-
genmitteln oder pauschale Rabatte für
vier weitere Länder (Niederlande,
Schweden, Deutschland und Öster-
reich) vereinbart.

Die Hauptkritikpunkte, die sich ge-
gen das bestehende Finanzierungssys-
tem richten, zielen auf dessen Intrans-
parenz und die fehlende direkte Verbin-
dung zwischen EU-Haushalt und Steuer-
zahlern ab. Auf Grund der über die Jah-
re gewachsenen Komplexität, die durch
die unterschiedlichen Eigenmittelarten
und komplizierte Sonderregelungen

Steuerbasierte EU-Finanzierung?
Im Vorfeld einer für die Jahre 2008 und 2009 vorgesehenen Überprüfung des Haus-
halts der Europäischen Union (EU) wurden Rufe laut, die Finanzierung der EU vom
derzeitigen beitragsbasierten System auf eine EU-Steuer umzustellen. Dieser Beitrag
stellt die Vor- und Nachteile einer steuerbasierten Finanzierung des EU-Haushalts
gegenüber, und untersucht die politische Realisierbarkeit einer EU-Steuer.

8 |  ZEW Wachstums- und Konjunkturanalysen März 2008



berücksichtigen sind. Die unterschied-
lichen Steuersysteme Europas spiegeln
divergierende Präferenzen hinsichtlich
der Höhe und Zusammensetzung der
Besteuerung wider, denen eine einheit-
liche EU-Steuer nicht Rechnung tragen
könnte. Zudem würde die Einführung 
einer EU-Steuer erhebliche Kosten ver-
ursachen: Einerseits durch die Harmoni-
sierung der Bemessungsgrundlagen, 
andererseits wäre die EU mit hohen Kon-
trollkosten konfrontiert. Die derzeitig
bestehenden unterschiedlichen Ausma-
ße an Steuerhinterziehung und nationa-
lem Kontrollumfang würden zu einer 
ungleichen Behandlung der Mitglied-
staaten führen, die politisch nicht hin-
nehmbar wäre. Letztlich würde die unzu-
reichende Einnahmestabilität einer EU-
Steuer ein Problem darstellen. Da die
Ausgaben der EU im voraus beschlossen
werden, wird im bestehenden System
der Abrufsatz auf die BNE-Eigenmittel je-
des Jahr angepasst, um einen ausgegli-
chenen Haushalt sicherzustellen. Da die
Einkünfte einer jeden Steuer jedoch im
Zeitverlauf schwanken, könnte eine EU-
Steuer dieses nicht sicherstellen.

Realisierbarkeit

Neben normativen Überlegungen ist
wichtig zu fragen, ob die Einführung ei-
ner EU-Steuer überhaupt realisierbar
ist, wobei insbesondere die Interessen
der nationalen Regierungen ins Kalkül
zu ziehen sind, da die Einführung einer
EU-Steuer eine einstimmige Zustim-
mung aller Mitgliedstaaten erfordert.
Um dieses zu untersuchen, sind insbe-
sondere die Umverteilungseffekte, die
von einer EU-Steuer ausgehen, zu be-

trachten. Würde die Einführung einer
EU-Steuer zu einer gänzlich unter-
schiedlichen Aufteilung der Lasten als
heute führen, und somit einzelne Län-
der wesentlich stärker belasten als zu-
vor, dürfte die Einführung der entspre-
chenden Steuer entweder am Veto der
betroffenen Länder scheitern, oder sie
ließe sich nur auf Kosten der Einführung
neuer Korrekturmechanismen durchset-
zen, was letztlich aber jeglichen Gewinn
an Transparenz zunichte machen wür-
de. Beispielhaft werden im Folgenden
für einige der genannten Steueroptio-
nen die Umverteilungseffekte gegenü-
ber BNE-Proportionalität aufgezeigt.

Aus der Abbildung ist ersichtlich,
dass die Verteilungseffekte einer EU-
Mehrwertsteuer (MWSt) – geschätzt an-
hand der Verteilung der harmonisierten
MWSt-Bemessungsgrundlage – bedeu-
tend wären: Diese reichen von massiv
steigenden Beiträgen für einige Länder
(etwa für Zypern, das fast 70% mehr als
im Falle von BNE-Proportionalität zah-
len müsste) bis hin zu wesentlich nie-
drigeren Beiträgen für andere Länder
(fast 20% weniger im Fall von Däne-
mark). Die Hauptauslöser dieser unglei-
chen Verteilung sind zum einen der
„Marbella-Effekt”, der hauptsächlich
die Mittelmeeranrainer mit ihrem höhe-
ren Anteil an Tourismus relativ mehr be-
lastet, sowie zum anderen der bekann-
te regressive Charakter der MWSt, der
die ärmeren Mitgliedstaaten aufgrund
ihrer höheren Konsumquote relativ ge-
sehen stärker belastet. Ein noch stärker
regressiver Effekt ließe sich bei anderen
Verbrauchssteuern, wie beispielsweise
auf Alkohol, Tabak oder Mineralöl, be-
obachten. In diesen Fällen könnten die

ärmsten EU-Staaten, Bulgarien und Ru-
mänien, mit einem Anstieg ihrer Zahlun-
gen um bis zu 1200 Prozent rechnen. 

Ein gänzlich anderes Verteilungs-
muster lässt sich für eine Kerosinsteuer
beobachten. In diesem Fall wären Län-
der mit hohem Flugverkehr die Leidtra-
genden, also Inseln (mit einer Vervierfa-
chung der Beiträge von Malta und Zy-
pern), Urlaubsländer oder Länder mit
bedeutenden Luftverkehrskreuzen (die
Niederlande oder das Vereinigte König-
reich müssten mit einem Anstieg um 50
v.H. rechnen). Auch wenn die Verteilung
der Steuerzahllast ganz sicher nur eine
sehr grobe Vorstellung über die tatsäch-
liche Lastenteilung („Inzidenz”) einer
solchen Steuer vermittelt, würden doch
aus Sicht der Länder mit hohem Tou-
rismus und Luftverkehr besonders rele-
vante Branchen negativ getroffen, was
ein Veto provozieren dürfte. Für die wei-
teren genannten Steuern zeigen die in
Osterloh et al. (2008) vorgestellten Si-
mulationen ebenfalls Verteilungsmus-
ter, die weit von BNE-Proportionalität
entfernt sind.

Fazit

Selbst wenn einige Ziele, die von den
Befürwortern einer EU-Steuer angeführt
werden, nachvollziehbar sind, ist es
fraglich, ob eine EU-Steuer gegenüber
dem Status quo zu deutlichen Verbes-
serungen führen kann. Weiterhin zeigen
die Simulationen der Verteilungswir-
kungen, dass die durch sie hervor-
gerufenen Umverteilungswirkungen der
Finanzierungslasten so beträchtlich wä-
ren, dass diese von den nationalen Re-
gierungen kaum hinnehmbar sein dürf-
ten. Beides spricht deutlich gegen eine
EU-Finanzierung mittels steuerbasierter
Eigenmittel, sondern eher für eine Re-
form innerhalb des gegenwärtigen bei-
tragsbasierten Systems. Die Möglich-
keiten für eine derartige Reform werden
in Heinemann et al. (2008) im Detail
aufgezeigt.

Steffen Osterloh, osterloh@zew.de
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